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11. Dienstanweisung vom 08.01.2021 für die Zeit vom 11.01.2021 
bis zum 31.01.2021 

Die Dienstanweisungen vom 04.03.2020, 13.03.2020, 19.03.2020, 24.03.2020, 22.04.2020, 
14.05.2020, 19.06.2020, 09.07.2020, 30.10.2020 und 14.12.2020 verlieren durch den Erlass die-
ser elften Dienstanweisung ihre Gültigkeit. 

1. Regelungen für den Lehr- und Prüfungsbetrieb 

1.1 Durchführung von Lehre 

Die Lehre findet ausschließlich digital statt. 

Für die Durchführung von Lehrveranstaltungen gelten die nachfolgenden Rahmenbedingun-
gen: 

 Die Aufzeichnung bzw. die Durchführung von Lehrveranstaltungen sollen grundsätzlich 
im Homeoffice erfolgen. 

 Sollte die Aufzeichnung oder die Durchführung von Lehrveranstaltungen nicht im 
Homeoffice möglich sein, können diese unter Berücksichtigung der Schutz- und Hygie-
neregeln im persönlichen Dienstzimmer bzw. im experimentellen Hörsaal durchgeführt 
werden. Die Anwesenheit im Dienstzimmer ist dem jeweiligen Dekanat im Vorfeld an-
zuzeigen. Die Buchung der experimentellen Hörsäle erfolgt per zentralem Buchungssys-
tem in STiNE. 

 Lassen sich aufgezeichnete Lehrveranstaltungen aus dem Homeoffice nicht auf UHH-
Server hochladen, kann das Hochladen in einem kurzen Aufenthalt in den persönlichen 
Dienstzimmern erfolgen. 

1.2 Durchführung von Prüfungen 

Prüfungen werden grundsätzlich digital durchgeführt. Anmeldungen zu Hausarbeiten, Ab-
schlussarbeiten oder anderen schriftlichen Prüfungsleistungen erfolgen in Kenntnis der aktuel-
len Einschränkungen. Es erfolgt keine pauschale Verlängerung der Bearbeitungszeit aufgrund 
einer Anmeldung während der Geltung der vorliegenden einschränkenden Maßnahmen. Die 
Regelungen zum Nachteilsausgleich bleiben unberührt. 
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1.3 Laborpraktika und andere Lehrveranstaltungen mit praktischen Antei-
len 

Laborpraktika und andere Lehrveranstaltungen mit praktischen Anteilen finden weiterhin nicht 
in Präsenz statt und sind mindestens bis zum 31.01.2021 zu unterbrechen. Sie können ggf. als 
Blockveranstaltungen nachgeholt werden. 

1.4 Sportbetrieb 

Der Sportbetrieb bleibt bis auf Weiteres eingestellt. Dies gilt für Lehrveranstaltungen des Insti-
tuts für Bewegungswissenschaft, für die Angebote des Hochschulsports sowie für die Wasser-
sportaktivitäten am Ruderbootshaus und am Segelsteg der Universität. 

1.5 Exkursionen und Geländeausbildung 

Exkursionen und Geländeausbildungen finden bis auf Weiteres nicht statt. 

2. Experimenteller Forschungsbetrieb und empirische Forschung 
im Labor 

Soweit möglich ist die experimentelle, insbesondere an Labore gebundene Forschung in der 
Universität Hamburg bis zum 31.01.2021 einzustellen. Gleiches gilt für Forschungsaktivitäten, 
die Untersuchungen vorsehen, bei denen ein persönlicher Präsenzkontakt entsteht. Dieses be-
trifft u.a. face-to-face-Interviews oder auch Untersuchungen von Personen im Rahmen empiri-
scher, sozialwissenschaftlicher, psychologischer und weiterer Forschung. 

Soweit der experimentelle Forschungsbetrieb und die empirische Forschung im Labor aufrecht-
erhalten werden müssen, gelten folgende Rahmenbedingungen: 

 Der Laborbetrieb ist im Wechselbetrieb so zu organisieren, dass sich maximal zwei Per-
sonen gleichzeitig in einem Labor aufhalten. Dies gilt auch für den Laborbetrieb in der 
COVID 19-Forschung. Die Anwesenheit von Personen in den Labors ist in den Laborbü-
chern zu dokumentieren. 

 Die Nutzung der Pausen- und Aufenthaltsräume ist nicht gestattet. Dies gilt auch für 
die den Laboren zugeordneten Schreibräume. 
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 Analysearbeiten, Auswertungen, schriftliche Berichte, und Publikationsarbeiten und an-
dere Arbeiten, für die keine zwingende Anwesenheit in den Laboren erforderlich ist, 
sind im Homeoffice zu erledigen. 

Der unabdingbare experimentelle Forschungsbetrieb hat ausschließlich unter den in Anlage 1 
definierten Schutz- und Hygienemaßnahmen stattzufinden. 

Für den eingestellten experimentellen Forschungsbetrieb gilt: 

 Gefahrstoffe, insbesondere brennbare Flüssigkeiten werden weitestgehend in Gefahr-
stoff-schränken gelagert, 

 Gefahrstoffgebinde sind verschlossen, 

 Abzüge und Arbeitsbänke sind frei geräumt, 

 Abfälle sind entsorgt, 

 Elektrogeräte, wenn nicht notwendigerweise im Dauerbetrieb, sind vom Netz genom-
men und Heizgeräte ausgeschaltet, 

 gentechnische Anlagen, Sicherheitslabore, Laserlabore und Isotopenlabore sind vor un-
befugtem Betreten gesichert, 

 die Überwachung der Laboratorien in regelmäßigen Abständen wird durch das Fakul-
täts- bzw. Fachbereichspersonal gewährleistet, 

 die Betreuung von Versuchspflanzen und Versuchstieren ist ebenfalls durch die jeweili-
gen Bereiche sichergestellt, 

 Sicherstellung der Vitalität von Mikroorganismen, Zellkulturen und Algen. 

Für die Lieferung von Gefahrstoffen und weiteren Labormaterialien ist die Annahme vor Ort si-
cherzustellen. 

Die Forschungsabteilung informiert ggf. die Drittmittelgeber über die Einstellung des For-
schungsbetriebs und ggf. die Konsequenzen notwendigerweise verlängerter Projektdauern. 
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3. Administration 

3.1 Zutritt zu den Gebäuden und Nutzung des Campus der Universität 
Hamburg 

 Die Gebäude der Universität Hamburg bleiben bis einschließlich 31.01.21 geschlossen. 
Folgende Personengruppen dürfen nur mit unabdingbarem Grund die Gebäude betreten: 

- Beschäftigte der Universität Hamburg, 

- Beschäftigte von anderen Forschungsinstituten, deren feste Arbeitsplätze in den 
Räumlichkeiten der Universität Hamburg sind, 

- externe Dienstleister, die im Auftrag oder in Kenntnis der Universität Hamburg tätig 
sind. 

In Gebäuden mit einem Pförtner erfolgt der Zugang nur über den Haupteingang und durch 
Kontrolle durch den jeweiligen Pförtner. In Gebäuden ohne Pförtner erfolgt der Zugang 
durch den Haupteingang mittels telefonischer Anforderung eines Gebäude-Sicherheits-
dienstmitarbeiters. Entsprechende Telefonnummern sind ausgehängt. Die Nebeneingänge 
sind verschlossen. Alle Notausgangsfunktionen bleiben aufrechterhalten. Alle Personen, die 
ein Gebäude der UHH betreten, haben sich in die ausliegenden Gebäude-Anwesenheitslis-
ten einzutragen und beim Verlassen des Gebäudes auszutragen. Diese Anwesenheitsdoku-
mentation dient nur der Dokumentation der „Bewegungen“ im Gebäude und wird nicht zur 
Überprüfung von arbeitszeitrelevanter Anwesenheit vorgenommen.  Personen mit eigenen 
Hauseingangsschlüsseln oder entsprechender Transponder-Funktion können die Gebäude 
jederzeit, aber ebenfalls nur bei Vorliegen eines unabdingbaren Grundes betreten. Die 
Pflicht zum Eintrag in die Gebäude-Anwesenheitsliste gilt entsprechend. 

 In den Gebäuden der Universität ist das Abstandsgebot einzuhalten und es herrscht grund-
sätzlich die Pflicht, den privaten Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Tragen eines Gesichts-
visieres als Mund-Nasen-Bedeckung ist nicht ausreichend.  Der Mund-Nasen-Schutz muss 
nicht in den Bereichen getragen werden, in denen per Gefährdungsbeurteilung andere Re-
gelungen gelten, z.B. am Büroarbeitsplatz oder am Sitzplatz im Seminarraum, Bespre-
chungsraum oder bei Prüfungen. Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen diese Mas-
kenpflicht stellen eine Ordnungswidrigkeit gem. § 39 Abs. 1 Nr. 64 HmbSARS-CoV-2-Ein-
dämmungsVO dar und können mit einem Bußgeld geahndet werden. Personen, für die auf-
grund einer Behinderung oder aus gesundheitlichen Gründen das Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung nicht möglich oder unzumutbar ist, sind von der Tragepflicht befreit. Sie 
sind jedoch angewiesen, in den Gebäuden der Universität ein Gesichtsvisier zu tragen. 
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 Verkaufs- und Informationsstände sind auf den Freiflächen der Campusanlagen untersagt. 
Sämtliche Veranstaltungen auf dem Außengelände der universitären Liegenschaften sind 
nicht gestattet. 

 Mensen und Cafés in den Gebäuden der Universität bleiben geschlossen. 

 Das Logen- und Sicherheitspersonal ist angewiesen, Personen, die sich in den Gebäuden 
aufhalten, nach ihrem Anwesenheitsgrund zu fragen. 

3.2 Erkrankte Einzelpersonen oder Verdachtsfälle 

3.2.1 Erkrankung 

Im Falle einer COVID-19-Erkrankung besteht eine Auskunftspflicht zur Art der Erkrankung ge-
genüber dem Arbeitgeber. Die Beschäftigten haben umgehend ihre/n Vorgesetzten und die 
Personalabteilung im Falle einer Erkrankung zu informieren. Professorinnen und Professoren 
informieren die Personalabteilung und das Dekanat. Es besteht in diesen Fällen ebenfalls die 
Pflicht zur Vorlage einer ärztlichen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Der Nachweis der Ar-
beitsunfähigkeit kann auch nachträglich bzw. nach Wegfall des Hinderungsgrundes erfolgen. 
Beschäftigte mit COVID-19-Krankheitsanzeichen sind aufgefordert, zu Hause zu bleiben bzw. 
sich unverzüglich nach Hause zu begeben. Von dort aus ist der Arztruf der Kassenärztlichen 
Vereinigung (Tel.: 116 117) oder der Hausarzt zu informieren. 

3.2.2 Verdachtsfälle 

Bei einem begründeten Verdachtsfall einer COVID-19-Erkrankung darf die Universität bis zur 
Klärung des Sachverhalts nicht betreten werden. Der Verdacht ist der/dem Vorgesetzten und 
der Personalabteilung unverzüglich zu melden. Folgende Fallkonstellationen sind zu unter-
scheiden: 

- Beschäftigte, die Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person hatten und vom 
Gesundheitsamt unter Quarantäne gestellt wurden, verhalten sich nach den Vorga-
ben des Gesundheitsamtes und haben die Dienststelle unverzüglich telefonisch zu 
informieren. 

- Beschäftigte, die Kontakt zu einer an COVID-19 erkrankten Person hatten, jedoch 
vom Gesundheitsamt (noch) nicht unter Quarantäne gestellt wurden, haben die 
Dienststelle unverzüglich telefonisch zu informieren. 
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- Beschäftigte, die Kontakt zu einer Person hatten, die Krankheitszeichen von COVID-
19 zeigt und deshalb einem Coronavirus-Test unterzogen werden, haben die Dienst-
stelle unverzüglich telefonisch zu informieren.

Werden Personen aufgrund eines Verdachtsfalls oder einer Erkrankung unter Quarantäne ge-
stellt, so bleibt die Dienstleistungs- bzw. Arbeitspflicht – solange keine Dienstunfähigkeit auf 
Grund einer Erkrankung vorliegt – auch in der Quarantäne bestehen. In diesem Fall sind ver-
gleichbar zur Rückkehr aus dem Ausland (siehe unten) die Möglichkeiten zur Arbeit im Home-
office entsprechend zu prüfen. Soweit bereits Urlaub bewilligt worden ist, wird dieser Urlaub – 
anders als im Falle einer Krankschreibung wegen Arbeitsunfähigkeit – nicht wieder gutge-
schrieben. 

3.2.3 Fürsorgepflicht der Vorgesetzten 

Vorgesetzte, die Anzeichen eines grippeähnlichen Infekts bei Beschäftigten wahrnehmen, ha-
ben diese anzuweisen, zu Hause zu bleiben. Vorgesetzte sind aufgefordert, ihre Fürsorgever-
pflichtung gegenüber ihren Mitarbeitenden verantwortlich wahrzunehmen. 

3.3 Durchführung von Dienstreisen 

Bis auf Weiteres gilt ein Dienstreiseverbot für alle Beschäftigten der Universität Hamburg für 
Reisen im In- und Ausland. 

3.4 Rückkehr aus dem Ausland 

Für Beschäftigte und Studierende, die von Reisen aus Risikogebieten zurückkehren, gelten die 
jeweiligen länderspezifischen Quarantäneverpflichtungen. Vor einem Betreten der Universität 
sind Beschäftigte und Studierende angewiesen, sich über die in Hamburg geltenden Verpflich-
tungen zu informieren und nach den jeweils geltenden Maßgaben zu verhalten. 

Die aktuellen Risikogebiete können den Seiten des RKI (https://www.rki.de/DE/Content/In-
fAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html) entnommen werden. Vorgesetzte sind we-
gen der Besonderheit der gegenwärtigen Ansteckungsgefahr befugt, Beschäftigte zu befragen, 
ob und ggf. wann diese sich länger im Ausland aufgehalten haben. Die Befugnis der diesbezüg-
lichen Befragung von Professorinnen und Professoren liegt beim Präsidenten und bei den De-
kaninnen und Dekanen. 

https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Risikogebiete.html
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Im Falle von Reisewarnungen liegen die aus privaten Auslandsreisen folgenden Konsequenzen 
(z.B. häusliche Quarantäne) allein in der Verantwortung der Beschäftigten. D.h., sollte eine Ar-
beit im Homeoffice aufgrund der Quarantänemaßnahmen nicht möglich sein, ist dies z.B. 
durch Urlaub oder den Abbau von Überstunden seitens der Beschäftigten auszugleichen. Be-
schäftigte in häuslicher Quarantäne informieren unmittelbar die Personalabteilung und neh-
men Kontakt mit Ihren Vorgesetzten auf. Professorinnen und Professoren informieren neben 
der Personalabteilung das jeweilige Dekanat. 

Die vorliegenden Regelungen beziehen sich auf internationale Risikogebiete. Für Aufenthalte 
bzw. Rückkehrer in/aus innerdeutschen Gebieten, die gemäß RKI einen kritischen Inzidenzwert 
überschreiten, gelten derzeit keine Einschränkungen. Sollte die pandemische Entwicklung eine 
Neubewertung der Sachlage erforderlich machen, werden Beschäftigte und Studierende hier-
über unverzüglich informiert. 

3.5 Fort- und Weiterbildungen 

Fort- und Weiterbildungen finden ausschließlich in digitaler Form statt. Dies gilt auch für die 
Inanspruchnahme von Angeboten des ZAF oder von externen Anbietern. 

3.6 Umgang mit Gästen und Delegationen 

Besuche von Gästen bzw. Delegationen sind bis auf Weiteres abzusagen. 

3.7 Auswahlgespräche bei Stellenbesetzungsverfahren und Berufungsver-
fahren 

Auswahlgespräche und Anhörungen in Berufungsverfahren werden ausschließlich in digitaler 
Form durchgeführt. Nähere Informationen zur Durchführung von Auswahlgesprächen finden 
Sie im KUS Portal: 

Personalauswahl TVP: https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personal-
einstellung-weiterbeschaeftigung/tbvp/personalauswahl.html 

Personalauswahl WiMi: https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personal-
einstellung-weiterbeschaeftigung/wip/personalauswahl.html 

https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personaleinstellung-weiterbeschaeftigung/tbvp/personalauswahl.html
https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personaleinstellung-weiterbeschaeftigung/tbvp/personalauswahl.html
https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personaleinstellung-weiterbeschaeftigung/wip/personalauswahl.html
https://www.kus.uni-hamburg.de/themen/personalservice/personaleinstellung-weiterbeschaeftigung/wip/personalauswahl.html
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3.8 Beratungen 

Alle Beratungsangebote, inklusive Sprechstunden, finden telefonisch, per Videokonferenz oder 
per E-Mail statt. 

3.9 Inanspruchnahme von Erholungsurlaub sowie Vertretung von Füh-
rungskräften 

Bereits genehmigter Erholungsurlaub kann nur im Ausnahmefall (bei Vorliegen eines dringen-
den dienstlichen Interesses) zurückgenommen werden. Darüber hinaus sind Beschäftigte trotz 
der aktuellen Rahmenbedingungen angehalten, den Ihnen zustehenden Erholungsurlaub im 
laufenden Kalenderjahr zu nehmen. 

Hinsichtlich der Inanspruchnahme von Resturlaub wird aufgrund einer am 5. Mai 2020 be-
schlossenen Dienstrechtsverordnung sowohl für Beamtinnen und Beamte als auch Tarifbe-
schäftigte der Übertragungszeitraum für Urlaub des Jahres 2019 um 15 Monate bis zum 
31.12.2021 verlängert. In der Folge werden – um eine adäquate Urlaubsplanung und -abwick-
lung unter Berücksichtigung dienstlicher Belange auch nach der Pandemie-Lage zu ermögli-
chen – die Übertragungszeiträume für den Urlaubsanspruch des Jahres 2020 um neun Monate 
bis zum 30.06.2022 und diejenigen des Jahres 2021 um drei Monate bis zum 31.12.2022 verlän-
gert.  Die Inanspruchnahme der erweiterten Übertragungszeiträume sollte nur unter Berück-
sichtigung dringender dienstlicher Belange erfolgen, so dass ein übermäßiges Ansparen von Er-
holungsurlaubsansprüchen vermieden wird. 

Führungskräfte werden gebeten, Ihre Urlaubsplanung in Abstimmung mit den Vorgesetzten 
und unter Berücksichtigung der aktuellen Situation vorzunehmen. Für die urlaubsbedingte Ab-
wesenheit sowie für den Krankheitsfall ist für eine zuverlässige Vertretungssituation zu sorgen. 
Diese Regelung gilt nicht für Professorinnen und Professoren. 

3.10 Betreuungsnotwendigkeiten durch eingeschränkte Kita- und Schul-
nutzung 

Vorgesetzte werden angewiesen, mit Beschäftigten, die aufgrund eingeschränkt zur Verfügung 
stehender Betreuungseinrichtungen ihrer Kinder zu Hause bleiben müssen, flexible Home-
office-Regelungen zu vereinbaren. Dies kann auch außerhalb des geltenden Gleitzeitrahmens 
geschehen.  Sollten Tätigkeiten im Homeoffice mit einer Kinderbetreuung nicht vereinbar sein, 
sind der Einsatz von Urlaubstagen oder Gleitzeitguthaben (einschließlich von im Rahmen der 
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Gleitzeitregelungen zu akzeptierenden Minussalden) denkbar. Laut einer aktuellen Maßgabe 
des Personalamtes kann dabei auch das grundsätzlich bestehende Maximum von zehn Minus-
stunden unbegrenzt überschritten werden. 

Bund und Ländern haben in ihren Beschlüssen vom 5.1.2021 festgehalten, dass das Kinderkran-
kengeld im Jahr 2021 für 10 zusätzliche Tage über die bereits bestehenden 10 Tage pro Elternteil 
(20 zusätzliche Tage für Alleinerziehende) gewährt wird. Der Anspruch soll auch für die Fälle 
gelten, in denen eine Betreuung des Kindes zu Hause erforderlich wird, weil die Schule oder der 
Kindergarten bzw. die Klasse oder Gruppe pandemiebedingt geschlossen ist oder die Präsenz-
pflicht im Unterricht ausgesetzt bzw. der Zugang zum Kinderbetreuungsangebot einge-
schränkt wurde. Nähere Informationen werden nach Erlass der notwendigen gesetzlichen Best-
immungen über die FAQ bekannt gegeben. 

3.11 Umgang mit möglichen Verkehrseinschränkungen 

Laut der Maßgabe des Personalamtes liegt der Weg hin zur Dienststelle und zurück grundsätz-
lich in der Eigenverantwortung der Beschäftigten. Dies gilt für alle Beschäftigten der FHH. 

4. Weitere Regelungen 

4.1 Durchführung von Veranstaltungen des regulären Universitätsbetriebs 
in Forschung, Lehre und Administration 

Alle Arten von Präsenzveranstaltungen an der Universität Hamburg finden bis auf Weiteres 
nicht statt. Veranstaltungen finden nur als alternative Formate, wie z.B. Telefon- oder Video-
konferenzen, Onlineveranstaltungen o.ä. statt. 

4.2 Homeoffice 

Alle Beschäftigten der Universität werden aufgefordert, grundsätzlich im Homeoffice zu arbei-
ten. Die Ausübung von Tätigkeiten in Präsenz ist nur zulässig, wenn eine Aufgabenwahrneh-
mung aus dem Homeoffice nicht möglich ist und die Einhaltung der Hygiene- und Schutzmaß-
nahmen sichergestellt sind. Die Entscheidung über die Notwendigkeit der Präsenz ist in Ab-
stimmung mit dem/der jeweiligen Beschäftigten von der/dem unmittelbaren Vorgesetzten zu 
treffen und entsprechend der jeweiligen Zuständigkeit in den Dekanaten (Fakultäten), bei den 
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Abteilungsleitungen (Präsidialverwaltung) oder den Geschäftsführungen (zentralen Einrichtun-
gen) schriftlich anzuzeigen. Professorinnen und Professoren zeigen ihre Präsenzarbeit dem je-
weiligen Dekanat an. 

Die Vereinbarung von Homeoffice als Sondermaßnahme zur Gesundheitsprävention wird di-
rekt zwischen dem Vorgesetzten und Mitarbeitenden (bitte schriftlich per E-Mail oder über das 
Formular im KUS) getroffen. Alle entstehenden Fragen sind ebenfalls auf dieser Ebene zu klä-
ren. Im Homeoffice ist die Erreichbarkeit mindestens während der geltenden Kernarbeitszeit 
sicherzustellen. Auch im Homeoffice sind die gültigen Regelungen zur Arbeitszeiterfassung an-
zuwenden. Ein entsprechendes Formular findet sich im KUS-Portal auf den Seiten des Perso-
nalservice. Professorinnen und Professoren sind von dieser Verpflichtung ausgenommen. 

Bei jeglichen Fragen zum IT-Support im Homeoffice wenden Sie sich bitte an den für Sie zu-
ständigen IT-Service. Je nach Organisationseinheit ist dies entweder der jeweilige IT-Service der 
Fakultät bzw. des Fachbereichs oder das Regionale Rechenzentrum (RRZ). Dienstliche IT-Geräte 
können unter bestimmten Bedingungen im Homeoffice verwendet werden. Ausführliche Infor-
mationen dazu finden Sie unter Punkt 13 auf den Webseiten des RRZ zum mobilen Arbeiten im 
Homeoffice auf den Webseiten des RRZ: https://www.rrz.uni-hamburg.de/beratung-und-kon-
takt/faq/homeoffice-faq.html 

4.2.1 Risikogruppen 

Personen, die aufgrund ihres Alters (älter als 65) oder aufgrund von Vorerkrankungen zu einer 
Risikogruppe gehören, haben einen Anspruch auf eine Arbeit aus dem Homeoffice. Das Vorlie-
gen einer Vorerkrankung ist durch ein Attest, welches der Personalabteilung vorgelegt werden 
muss, nachzuweisen. Sollten Beschäftigte, die zu einer Risikogruppe gehören, zur Übernahme 
von unabdingbaren Grundfunktionen weiterhin bereit sein, vor Ort zu arbeiten, sind die Vorge-
setzten verpflichtet, über die allgemein geltenden Hygienevorschriften hinaus weitere indivi-
duelle Schutzmaßnahmen zu prüfen und in einer entsprechenden Gefährdungsbeurteilung zu 
dokumentieren. Hierbei kann es sich um Maßnahmen zur strikten Vereinzelung handeln, aber 
auch – wenn die Art der Tätigkeit eine Vereinzelung nicht zulässt – Maßnahmen zum persönli-
chen Schutz. Maßnahmen für Professorinnen und Professoren werden im Einzelfalldurch die 
Dekanate umgesetzt. 

  

https://www.rrz.uni-hamburg.de/beratung-und-kontakt/faq/homeoffice-faq.html
https://www.rrz.uni-hamburg.de/beratung-und-kontakt/faq/homeoffice-faq.html
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Schwangere gehören aktuell nicht zur Risikogruppe. Die Möglichkeiten zur Arbeit im Home-
office sollten trotzdem auch für diese Gruppe seitens der Vorgesetzten intensiv geprüft wer-
den. Ob im Einzelfall besondere Schutzmaßnahmen oder ein betriebliches Beschäftigungsver-
bot erforderlich sind, sollte auf Grundlage einer gesonderten Gefährdungsbeurteilung in Ab-
stimmung mit der Personalabteilung geprüft werden. 

Emeriti und pensionierte Professorinnen und Professoren sind aufgefordert, bis auf weiteres 
die Räume der Universität nicht aufzusuchen. 

4.2.2 Umgang mit Freistellungen 

Es gilt, unabhängig von einer Arbeit vor Ort oder aus dem Homeoffice, für alle Beschäftigten 
weiterhin die Dienstpflicht. Freistellungen können unter Anrechnung von Arbeitszeitguthaben 
erfolgen, wenn Personen aufgrund von angeordneten Quarantänemaßnahmen oder der Zuge-
hörigkeit zu einer Risikogruppe (Mitarbeiter/-innen älter 65 Jahre, Mitarbeiter/-innen mit at-
testierten Vorerkrankungen) von zuhause aus arbeiten sollten, aber die Voraussetzungen für 
eine Arbeit im Homeoffice nicht gegeben sind (z.B. Aufgaben eignen sich nicht, fehlende tech-
nische Voraussetzungen). Ausgenommen hiervon sind Beschäftigte, die privat in ein ausländi-
sches Gebiet reisen, welches vor Reiseantritt als Risikogebiet eingestuft wurde. Sollte in diesen 
Fällen nicht die Möglichkeit für eine Arbeit im Homeoffice gegeben sein, wäre z.B. die zusätzli-
che Inanspruchnahme von Urlaub erforderlich, da ansonsten gegen die Verpflichtung zur Er-
bringung der Arbeitsleistung verstoßen wird. 

Freistellungen können unter Anrechnung von Arbeitszeitguthaben im Einzelfall auch erfolgen, 
sofern Beschäftigte im Homeoffice in ihrer Aufgabenwahrnehmung z.B. aufgrund fehlender 
technischer Voraussetzungen erheblich eingeschränkt sind. Auch Beschäftigte, deren Aufgaben 
nicht im Homeoffice wahrgenommen werden können und darüber hinaus nicht zwingend der 
Sicherstellung und Aufrechterhaltung der unabdingbaren Grundfunktionen vor Ort dienen, 
können freigestellt werden. Vor einer Freistellung sind Vorgesetzte angewiesen, die Übertra-
gung anderweitiger Aufgaben zu prüfen. 

Beschäftigte, die freigestellt wurden, sind trotzdem verpflichtet, weiterhin für ihre Vorgesetz-
ten per Telefon und/oder Mail erreichbar zu sein. Über die Freistellung und auch einen mögli-
chen Widerruf entscheidet die/der Vorgesetzte. Die Personalabteilung ist über gewährte Frei-
stellungen entsprechend zu informieren. 
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4.3 Betrieb von Bibliotheken 

Der Betrieb der Bibliotheken ist bis zum 31.01.2021 einzustellen. Ein Bibliotheksservice findet 
ausschließlich über den Campuslieferdienst statt. 

4.4 Infrastrukturelles und technisches Gebäudemanagement, Werkstät-
ten, RRZ im Außendienst 

Für Arbeiten im Außendienst, die aus dem Infrastrukturellen und Technischen Gebäudema-
nagement, den technischen und wissenschaftlichen Werkstätten und aus dem RRZ in der Uni-
versität durchgeführt werden, gelten die in Anlage 2 aufgeführten Schutzmaßnahmen und 
Handlungsanweisungen. 

4.5 Arbeitsplätze mit und ohne Personenkontakt 

Für die verbliebenen Arbeitsplätze der Universität gilt das Abstandsgebot von mindestens 1,5 
Metern. 

Arbeitsplätze oder Betriebsmittel sollen nicht von mehreren Personen genutzt werden. Kann 
dies nicht ausgeschlossen werden, sind die Arbeitsplätze oder Betriebsmittel vor und nach der 
Nutzung vom jeweiligen Nutzer zu reinigen bzw. zu desinfizieren. 

Vor Aufnahme der Tätigkeit ist eine Gefährdungsbeurteilung zu erstellen, deren Grundlagen 
zwischen der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz und den jeweiligen Bereichen 
vorbereitet worden sind. 

Zu den Regelungen im Einzelnen siehe Anlage 3. 

4.6 Botanischer Garten, Museen und Sammlungen 

Der Botanische Garten sowie Museen und Sammlungen der UHH sind bis auf Weiteres ge-
schlossen. Es dürfen nur die unbedingt erforderlichen Arbeiten vor Ort durchgeführt werden. 
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4.7 Allgemeine Hygienemaßnahmen 

4.7.1 Einhaltung persönlicher Hygienemaßnahmen 

Zum Schutz vor Infektionen wird auf die allgemeine Husten- und Nies-Etikette sowie auf die 
Einhaltung der persönlichen Hygiene, insbesondere des regelmäßigen richtigen Händewa-
schens, hingewiesen. Zu anderen Personen ist ausreichend Abstand zu halten (mind. 1,5 Meter). 
Dies gilt auch für Warteschlangen und Menschenansammlungen, z.B. vor Aufzügen und Hör-
saaleingängen. Personen mit akuten Atemwegserkrankungen dürfen die Universität nicht be-
treten. 

Plakate informieren bereits vor dem Betreten der Gebäude der UHH über die geltenden Hygie-
neregeln. 

4.7.2 Körperberührungen 

Im persönlichen Umgang der Mitarbeitenden und Studierenden untereinander sowie im Kun-
denkontakt sind Körperberührungen zu vermeiden. Rituale wie z. B. Händeschütteln und Umar-
mungen sind zu unterlassen. Entsprechende Hinweisschilder sind in den Liegenschaften der 
Universität flächendeckend verteilt. 

4.7.3 Schutzmaßnahmen 

In den Foyers der Gebäude der Universität stehen auf allen Campi Desinfektionsspender zur 
Verfügung. Häufig berührte Oberflächen (z.B. Türklinken) sowie Sanitäranlagen werden regel-
mäßig gereinigt. 

In den Gebäuden der Universität ist das Abstandsgebot einzuhalten und es herrscht grundsätz-
lich die Pflicht, den privaten Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Das Tragen eines Gesichtsvisieres 
als Mund-Nasen-Bedeckung ist nicht ausreichend. Der Mund-Nasen-Schutz muss nicht in den 
Bereichen getragen werden, in denen per Gefährdungsbeurteilung andere Regelungen gelten, 
z.B. am Büroarbeitsplatz oder am Sitzplatz im Seminarraum, Besprechungsraum oder bei Prü-
fungen. Vorsätzliche oder fahrlässige Verstöße gegen diese Maskenpflicht stellen eine Ord-
nungswidrigkeit gem. § 39 Abs. 1 Nr. 64 HmbSARS-CoV-2-EindämmungsVO dar und können mit 
einem Bußgeld geahndet werden. Personen, für die aufgrund einer Behinderung oder aus ge-
sundheitlichen Gründen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nicht möglich oder unzu-
mutbar ist, sind von der Tragepflicht befreit. Sie sind jedoch angewiesen, in den Gebäuden der 
Universität ein Gesichtsvisier zu tragen. 
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Für besondere Tätigkeiten, für die das Tragen von Mund-Nasen-Schutz, Atemschutzmasken o-
der Einmalhandschuhen in einer spezifischen Gefährdungsbeurteilung vorgesehen ist, wird sei-
tens der Dienststelle der personenbezogene Schutz bereitgestellt. 

In geschlossenen Räumen ist eine ausreichende Lüftung, die das Infektionsrisiko reduziert, zu 
gewährleisten. Insbesondere für Räume mit Fensterlüftung gilt, vor Tätigkeitsaufnahme und 
dann in regelmäßigen Abständen stoß zu lüften; bei Büroräumen üblicherweise nach 60 Minu-
ten. Räume mit technischer Lüftung werden über raumlufttechnische Anlagen mit ausreichend 
Frischluft versorgt. 

4.8 Erste-Hilfe-Leistungen 

Für den Fall einer notwendigen Erste-Hilfe-Leistung sind nach Möglichkeit folgende Regeln ein-
zuhalten. 

 Abstand halten, 

 Einhalten der Husten- und Niesetikette und Handhygiene, 

 Anlegen von Atemschutzmaske (FFP-Maske), Schutzbrille und Einweghandschuhen, die von 
der Stabsstelle Arbeitssicherheit und Umweltschutz den Ersthelfern zur Verfügung gestellt 
werden. 

Sollte es Anzeichen gesundheitlicher Einschränkungen bei Kolleginnen oder Kollegen geben 
und Ersthelferinnen und Ersthelfer nicht verfügbar sein, rufen Sie bitte unter 112 den Notarzt. 

 

Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. Dieter Lenzen 

Präsident 

Hamburg, den 8.1.2021 
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Anlage 1 

Experimenteller Forschungsbetrieb und empirische Forschung im Labor 

 Es sind Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, in denen arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbe-
zogene, spezifische Schutz- und Hygienemaßnahmen festgelegt werden. 

 Es dürfen sich zeitgleich maximal zwei Personen in einem Laborraum aufhalten. 

 Der Mindestabstand von 1,5 m muss während der Tätigkeiten jederzeit gewährleistet wer-
den. 

 Arbeitsbereiche im Labor sind festzulegen: Es darf jeweils nur eine Person an einem Labor-
tisch, Abzug, Lasertisch etc. arbeiten. 

 Außerhalb der festgelegten Arbeitsbereiche ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. 

 Wenn es die Gefährdungsbeurteilung erfordert, kann für bestimmte Tätigkeiten das Tragen 
von Mund-Nasen-Schutz bzw. Atemschutz (FFP 2-Masken) als zusätzliche Schutzmaß-
nahme festgelegt werden. 

 Ausreichende technische Lüftung oder organisatorische Regelungen zu Stoßlüftungen der 
Räume müssen sichergestellt werden. 

 Analysearbeiten, Auswertungen, schriftliche Berichte, und Publikationsarbeiten sind im 
Homeoffice zu erledigen. 

 Pausen- und Aufenthaltsräumen dürfen nicht genutzt werden, dasselbe gilt für Schreib-
räume. 

 Anwesenheiten sind im Laborbuch zu dokumentieren. 
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Anlage 2 

Infrastrukturelles und technisches Gebäudemanagement, Werkstätten, 
RRZ im Außendienst 

 Es sind Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, in denen arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbe-

zogene, spezifische Schutz- und Hygienemaßnahmen festgelegt werden. 

 Es muss Handdesinfektionsmittel verwendet werden, wenn vor Ort keine Waschmöglich-

keit vorhanden ist. 
 Der Mindestabstand von 1,5 m muss während der Tätigkeiten jederzeit gewährleistet wer-

den. Die Abstandsregeln sind auch außerhalb der Betriebsstätte im öffentlichen Raum ein-
zuhalten. 

 Für die Nutzung von Dienst- und Firmenfahrzeugen gelten Sonderhygienemaßnahmen, 

die im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festzulegen sind. 

 Die Begrenzung von Hand-in-Hand Arbeiten ist erforderlich. 

 Wenn es die Gefährdungsbeurteilung erfordert, kann für bestimmte Tätigkeiten das Tra-

gen von Mund-Nasen-Schutz bzw. Atemschutz (FFP 2-Masken) als Schutzmaßnahme fest-

gelegt werden. 

 Die Hygiene- und Schutzmaßnahmen gelten auch für Fremdfirmen. Beschäftigte von 

Fremdfirmen müssen vor Durchführung ihrer Tätigkeiten in Gebäuden der Universität ent-

sprechend informiert werden. 
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Anlage 3 

Büroarbeitsplätze mit und ohne Personenkontakt 

 Es sind Gefährdungsbeurteilungen durchzuführen, in denen arbeitsplatz- bzw. tätigkeitsbe-

zogene, spezifische Schutz- und Hygienemaßnahmen festgelegt werden. 

 Es soll grundsätzlich in Einzelbüros gearbeitet werden. 

 In Mehrpersonenbüros sind die Abstandsregelungen konsequent einzuhalten. Dazu ist ggf. 

eine Umgestaltung des Raums bzw. eine Veränderung der Schreibtischanordnung erfor-

derlich. 

 Arbeitsplätze, die von mehreren Mitarbeitenden im Wechsel genutzt werden, müssen vor 

und nach der Nutzung gereinigt bzw. desinfiziert werden. Dies gilt auch für Betriebsmittel, 

die von mehreren Mitarbeitenden genutzt werden. 

 Außerhalb des Büroarbeitsplatzes ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Bei Kontakt mit 

Personen am Arbeitsplatz ist ebenfalls zu beachten, dass der Mindestabstand eingehalten-

wird, (z.B. Bodenmarkierung zur Visualisierung der Abstandsregelung), 

 der Raum gut durchlüftet wird (Stoßlüftung), 

 Mittel zur Flächenreinigung zur Verfügung stehen (z.B. Besprechungstisch abwischen), 

bei Bedarf zusätzlich Trennwände (Spritzschutz) verwendet werden. 
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Anlage 4 

Durchführung von Präsenzprüfungen 

Folgende Schutz- und Hygienemaßnahmen sind bei der Durchführung von schriftlichen Prä-

senzprüfungen einzuhalten und werden in einer Gefährdungsbeurteilung festgehalten: 

 In geschlosse 

 Die max. Anzahl von Prüfungsteilnehmenden ist in Abhängigkeit von Raumgröße und 

Raumbeschaffenheit vorzunehmen. 

 Ein geregelter und kontrollierter Zugang der Teilnehmenden zu den Prüfungsräumen muss 

gewährleistet werden, die Abstandsregeln (min. 1,5 m) sind jederzeit einzuhalten. 

 Die Aufstellung der Arbeitsplätze (Tische) der Studierenden erfolgt mit einem Abstand von 

1,5 Metern. 

 Die Prüfungsräume und WC-Anlagen werden zweimal täglich gereinigt. 

 Die WC-Anlagen sind ausreichend mit Seifen- und Papierhandtüchern ausgestattet. In den 

Eingangsbereichen der Gebäude werden Händedesinfektionsmittel bereitgestellt. 

 Während der Prüfung muss für ausreichend Frischluftzufuhr gesorgt werden. Bei mechani-

scher Belüftung (Fensterlüftung) sollte alle 20 Minuten eine Stoßlüftung erfolgen. 

 Die Prüfungstermine sind zeitlich so zu koordinieren, dass ein Zusammentreffen unter-

schiedlicher Kohorten ausgeschlossen werden kann. 

 Studierende und Aufsichtspersonen tragen im Gebäude der Universität Mund-Nasen-

Schutz, dieser kann am Sitzplatz im Prüfungsraum abgelegt werden. 

 Zur Kontaktdatenerfassung sind Anwesenheitslisten der teilnehmenden Studierenden mit 

Kontaktdaten (Name, E-Mail, Telefon, Adresse) zu erstellen und vier Wochen aufzubewah-

ren. 

 Das Betreten der Räume, die Abgabe der Prüfungsunterlagen und das Verlassen der 

Räume erfolgt kontrolliert und nacheinander unter Einhaltung des Abstandsgebots. 

 Prüfungsteilnehmende sind vor der Prüfung über die spezifischen Hygiene- und Sicher-

heitsmaßnahmen zu informieren. 

 Für Studierende, die zu einer Risikogruppe gehören, sind weitere Schutzmaßnahmen vor-

zusehen, z.B. Prüfungen in Kleingruppen oder Einzelprüfung nach Einzelfallentscheidung. 
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